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aufzunehmen. Osteopathie ist daher 
meist nur eine von verschiedenen zu-
sätzlichen „Extra-Leistungen“ neben 
Homöopathie, professioneller Zahnrei-
nigung, Reiseschutzimpfungen und an-
deren. Die nachfolgende Tabelle (siehe 
S. 18ff .; Stand 24.03.14) baut auf der 
Liste auf, die Osteokompass.de seit 2012 
führt. Sie listet 108 von insgesamt 132 
gesetzlichen Krankenkassen (GKV) auf. 
Demnach bieten fast 82% aller GKV ih-
ren Versicherten Osteopathie an. (Siehe 
Spalte: Gesetzliche Krankenkasse) 

Kassenstruktur und 
Versicherte

Die meisten dieser gesetzlichen Kran-
kenkassen sind Betriebskrankenkassen 
(81), doch nur 24 von ihnen sind tat-
sächlich betriebsbezogen, also nur für 
Mitarbeiter des jeweiligen Unterneh-
mens frei wählbar. Die anderen 57 Be-
triebskrankenkassen sind entweder 
nur in bestimmten Bundesländern 
oder bundesweit off en. Zu den GKVs, 
die anteilig die Kosten für Osteopathie 
erstatten, zählen auch 7 AOKs sowie 
5 Innungskrankenkassen. 
Nur 52 GKVs machen Angaben zur An-
zahl ihrer Versicherten, die zusammen 
ca. 47.816.500 betragen. Hinzu kommen 
die Versicherten der 31 GKVs, die die 
Anzahl ihrer Versicherten nicht nennen, 
sowie die der 24 betriebsbezogenen Kas-
sen. Da alle 132 GKVs laut GKV-Spit-
zenverband gemeinsam ca. 70  Mio. 
Menschen versichern, lässt sich die Zahl 
der Versicherten jener 108 GKVs, die 
Osteopathie anteilig erstatten, auf ca. 
57,3 Mio. Bundesbürger (= 82%) hoch-
rechnen. (Siehe Spalte 1)

Voraussetzungen und 
Leistungserbringer

Die Voraussetzungen für die anteilige 
Erstattung osteopathischer Leistungen 
ist bei den allermeisten GKVs ähnlich 
und folgt denen der Techniker Kran-
kenkasse, die als erste GKV seit Januar 
2012 Osteopathie als zusätzliche Kas-
senleistung anbietet: 
• „Die osteopathische Behandlung 

wird vorab durch einen Arzt veran-
lasst. Eine entsprechende formlose 
ärztliche Bescheinigung ist vorzule-
gen.“

• „Die Behandlung wird qualitätsgesi-
chert von einem Leistungserbringer 
durchgeführt, der eine osteopathi-
sche Ausbildung absolviert hat und 
der Mitglied eines Berufsverbandes 
der Osteopathen ist oder eine osteo-
pathische Ausbildung absolviert hat, 
die zum Beitritt in einen Osteopa-
thieverband berechtigt.“

Eine große Ausnahme bildet hier die 
betriebsbezogene HEAG BKK, die als 
einzige GKV von ihren Versicherten 
keine ärztliche Bescheinigung für eine 
osteopathische Behandlung einfordert. 
Eine weitere Ausnahme stellt die AOK 
Baden-Württemberg dar, die die osteo-
pathische Behandlung – nur für Klein-
kinder mit Regulationsstörungen oder 
KISS-Syndrom – in ihr „AOK-Haus-
arztProgramm“ einbindet und mit 
6 Osteopathen entsprechende Koope-
rationsverträge abgeschlossen hat.
Berufsrechtlich interessant ist die Frage, 
wie die Kassen osteopathische Leis-
tungserbringer bezeichnen, wenn man 
sich vor Augen hält, dass der Begriff  Os-
teopath keine geregelte Berufsbezeich-
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Seit Anfang 2012 erstatten in Deutsch-
land zunehmend mehr gesetzliche 
Krankenkassen anteilig die Kosten für 
Osteopathie. Rechtliche Grundlage 
hierfür ist das GKV-Versorgungsstruk-
turgesetz vom 22.12.2011. Es gestattet 
den Kassen „zusätzliche vom Gemein-
samen Bundesausschuss nicht ausge-
schlossene Leistungen in der fachlich 
gebotenen Qualität“ in ihre Satzungen 
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nung darstellt und daher immer wieder 
Gegenstand von Abmahnungen ist. Im-
merhin haben 51 von 108 GKVs keine 
Probleme damit, osteopathische Leis-
tungserbringer auch als Osteopathen zu 
bezeichnen, 25 von 108 GKVs belassen 
es bei der formal korrekten Bezeichnung 
Leistungserbringer. Einige GKVs listen 
auch nur die Grundberufe auf, die Os-
teopathie ausüben: Arzt, Heilpraktiker 
und Physiotherapeut. Der Masseur und 
medizinische Bademeister wird von kei-
ner GKV genannt. (Siehe Spalte 3) 
Obwohl das GKV-Versorgungsstruk-
turgesetz den Kassen ermöglicht, Leis-
tungen „von nicht zugelassenen 
Leistungserbringern“ in ihre Satzungen 
mit aufzunehmen, schließen einige 
Kassen den Heilpraktiker als osteopa-
thischen Leistungserbringer ausdrück-
lich aus (Barmer GEK, Bertelsmann 
BKK, BKK Beiersdorf, BKK Voralb und 
Merck BKK). Umgekehrt akzeptieren 
andere Kassen den Heilpraktiker aus-
drücklich als osteopathischen Leis-
tungserbringer (AOK Sachsen-Anhalt, 
atlas BKK ahlmann, BKK Gildemeister 
Seidensticker, BKK Krones, BKK SBH, 

BKK Scheufelen, BKK Wirtschaft  & Fi-
nanzen, IKK Classic, IKK Südwest und 
Shell BKK/LIFE). 
Die restlichen Kassen machen keine 
Angaben zu Heilpraktikern, Kriterium 
ist dann in der Regel die bereits zitierte 
Mitgliedschaft  in einem Berufsverband 
oder eine entsprechende Ausbildung, 
die zu einer solchen Mitgliedschaft  be-
rechtigt. (Siehe Spalte 7).
Abschließend sei hier auf die Debeka 
BKK hingewiesen. Sie erstattet (wie 
übrigens auch BKK Deutsche Bank, 
BKK Essanelle, BKK EWE, IKK ge-
sund plus und Siemag BKK) nicht Os-
teopathie, sondern „Osteopathische 
Behandlung“ und setzt als Synonym 
den Begriff  Chirotherapie dahinter in 
Klammern. Zwischen Osteopathie 
und osteopathischer Behandlung zu 
unterscheiden mag kleinlich erschei-
nen, doch sei hier an die wissenschaft -
liche Bewertung der Osteopathie 
durch die Bundesärztekammer in 
2009 erinnert, die dieser ihre Eigen-
ständigkeit absprach und deshalb den 
Begriff  Osteopathie durch osteopathi-
sche Verfahren ersetzte.

Berufsverbände und 
Ausbildungsvorausset-
zungen

Etwas mehr als die Hälft e aller GKVs 
(59 von 108) listen vermeintliche Be-
rufsverbände auf, deren Mitglieder sie 
als Leistungserbringer anerkennen. Ver-
meintlich deshalb, weil unter diesen Be-
rufsverbänden auch Osteopathieschulen 
wie AVT College, COE und SKOM ge-
führt werden. Die Anzahl der anerkann-
ten Berufsverbände variiert je nach 
Kasse stark, von nur einem (Esso BKK) 
bis zu 20 verschiedenen (Daimler BKK). 
47 Kassen nennen keine einzelnen Be-
rufsverbände, 13 Kassen listen jeweils 
17 Berufsverbände auf, 9 Kassen nur 3. 
Zwei Kassen weisen darauf hin, dass 
ihre Liste nicht abschließend sei (BKK 
Achenbach Buschhütte, BKK VDN), 2 
weitere sprechen indirekt Empfehlun-
gen aus, indem sie bestimmte Berufs-
verbände auff ühren und weitere an 
anderer Stelle nennen (HEAG BKK, mh 
plus Krankenkasse). Zwei andere Kas-
sen veröff entlichen schließlich eigene 
Listen mit den von ihnen anerkannten 

Gesetzliche Krankenkasse 1   Anzahl Versicherte 2   Homepage 3   Bezeichnung osteopathische 

Leistungserbringer

actimonda k.A. www.actimonda.de Osteopath

AOK Baden-Württemberg 4.000.000 www.aok.de/baden-wuerttemberg Osteopath

AOK Bremen/Bremerhaven 220.000 www.aok.de/bremen Osteopath

AOK Hessen 1.500.000 www.aok.de/hessen Osteopath

AOK Niedersachsen 2.400.000 www.aok.de/niedersachsen Osteopath

AOK NordWest 2.800.000 www.aok.de/nordwest Leistungserbringer

AOK Plus 2.700.000 www.aokplus-online.de Osteopath

AOK Sachsen-Anhalt 750.000 www.aok.de/sachsen-anhalt Arzt, Physiotherapeut, Heilpraktiker

atlas BKK ahlmann 55.000 www.atlasbkkahlmann.de Osteopath

Audi BKK 530.000 www.audibkk.de Leistungserbringer

Bahn-BKK k.A. www.bahn-bkk.de Arzt, Physiotherapeut, Heilpraktiker

Barmer GEK 8.700.000 www.barmer-gek.de Arzt, Physiotherapeut

Bertelsmann BKK 46.000 www.bertelsmann-bkk.de Arzt, Physiotherapeut

BIG direkt gesund 390.000 www.big-direkt.de Osteopath
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